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I   Einleitung
Das Prinzip Zugang und Vorteilsausgleich für genetische Ressourcen (ABS) wurde in der CBD als Instrument zur Behebung des Marktversagens implementiert. Durch ABS sollen genetische Ressourcen (u.a.) eine ökonomische Inwertsetzung erfahren und somit Anreize für die Erhaltung der Biodiversität geschaffen werden. Ein Internationales ABS-Regime (IR) unter dem Dach der CBD soll als Weiterentwicklung der bisherigen Vorgaben die Umsetzung verbessern.

In den Beratungen über das IR wurden Rechtsunsicherheit und Transaktionskosten von vielen Beteiligten als Hinderungsgrund für das Zustandekommen von ABS-Vereinbarungen angeführt. Verschiedene Vorschläge zur Anwendung von Standardisierung im Zusammenhang mit ABS wurden eingebracht, um den genannten Problemen entgegenzuwirken. Im Rahmen der COP 9 wurde schließlich die Untersuchung von Modellverträgen bzw. Modellklauseln für ABS-Verträge als mögliches Element eines IR beschlossen. Das Multilaterale System (MLS) im ITPGRFA, ebenfalls ein auf Standardisierung basierendes Instrument für Transaktionen mit genetischen Ressourcen, bietet sich ebenfalls zur Untersuchung für die Übertragsbarkeit auf die CBD an, bzw. auf genetische Ressourcen oder Nutzungsbereiche die bisher nicht in den Regelungsbereich des Instrumentes fallen.
Beginn 2007 initiierte das Deutsche Bundesamt für Naturschutz ein Forschungsprojekt zu ABS,  mit Fokus auf Instrumenten, die das Zustandekommen von ABS-Verträgen unterstützen sollen, indem sie Transaktionskosten verringern und die rechtliche Sicherheit für Nutzer und Bereitsteller verbessern. Modellklauseln für ABS-Verträge und ein standardisiertes MLS wurden für die nähere Untersuchung im Rahmen des Projektes ausgewählt.
Die Forschung erfolgte entlang mehrerer übergeordneter Forschungsfragen bzw. -ziele. Das erste Ziel war die Analyse von Umsetzungsproblemen im Zusammenhang mit bilateralen ABS-Vereinbarungen, als Grundlage zur grundsätzlichen Abwägung von Möglichkeiten und Grenzen der Instrumente.
Gemäß der Theorie ist Standardisierung lediglich dann passend, wenn das Instrument für/auf ähnliche Sachverhalte angewendet wird. In der IR-Debatte wurde häufig eine sektorale Unterscheidung für Instrumente gefordert, da angenommen wird, dass innerhalb eines Sektors ähnliche Nutzungsweisen vorliegen. Ob dieser „sektorale Ansatz“ sinnvoll ist im Sinne eines effizienten Standardisierungsinstruments, war zu Beginn des Projektes unklar. Die Operationalisierung von „Ähnlichkeit“ im Sinne der beiden Instrumente auf Grundlage ökonomischer Theorien und die Überprüfung des sektoralen Ansatzes sind wesentliche Forschungsziele.

Für das Modellklauselinstrument lag der Fokus auf Ähnlichkeit (potenzieller) ABS-Fälle hinsichtlich effizienter Vertragsgestaltung. Dazu wurden bilaterale Transaktionen genetischer Ressourcen auf der Vertragsebene analysiert und Faktoren identifiziert, die die Heterogenität von Governanceformen in der Realität erklären. Als Theoriegrundlage eignete sich dazu insbesondere die Transaktionskostentheorie und Elemente der Theorie des Strategischen Managements. 
Untersuchungen zum MLS waren darauf fokussiert einen Analyserahmen für die Unterscheidung genetischer Ressourcen in Bezug auf die Vorteilhaftigkeit eines standardisierten multilateralen ABS-Systems verglichen mit dem individualisierten bilateralen ABS-Ansatz zu entwickeln. Die Annahme war, dass es von der Perspektive des Betrachters und von den Charakteristika der Ressource abhängt, welches System den größten Nutzen bringt. Hierzu lieferten die Transaktionskostenökonomik und die Theorie der Verfügungsrechte eine gute Theoriegrundlage.
In der Governance-Analyse wurde vor allem die Nutzerperspektive zur Entwicklung des Analyserahmens und für die empirische Datenerhebung eingenommen. In den Untersuchungen zum MLS wurden „Determinanten der Vorteilhaftigkeit“ der beiden Systeme für Nutzer und Bereitsteller identifiziert. Das Ressourcenkategoriensystem wurde aber nur mit Fragebögen, die an Bereitsteller gerichtet sind „überprüft“. 

II   Ergebnisse Umsetzungsprobleme von ABS
Die identifizierten Probleme können in drei Hauptkategorien eingeteilt:
(1) Nutzerzentrierte Probleme bestehen in erster Linie aus Kenntnismangel, unzureichender Information und Mangel an (Zugang zu) spezifischem juristischem Know-how. Je nach Entscheidungsstruktur innerhalb einer Institution, ist mehr als ein Akteur in Vertragsverhandlungen involviert. In diesem Fall sind auch interne Kommunikationsprobleme über ABS möglich. Insbesondere an öffentlichen Forschungsinstituten können eine fehlende Wahrnehmung und die Unsicherheit bezüglich der Folgen des Einsatzes von ABS im administrativen und rechtlichen Bereich Probleme verursachen.
(2) Bereitstellerzentrierte Probleme umfassen der Bereitstellerseite ähnliche Defizite. Weitere Probleme werden durch ein niedriges Vertrauensniveau und durch teilweise sehr hohe Erwartungen an den Vorteilsausgleich (nach den Aussagen einiger Teilnehmer) verursacht.
(3) Die dritte Problemkategorie steht in Verbindung mit unpräzisen ABS-Vorgaben seitens der CBD, die vielfältige Auswirkungen auf nationaler Ebene mit sich bringen.

Mit Fokus auf Transaktionskosten konnten aus der Problemanalyse folgende Indikatoren oder Aufwandstypen extrahiert werden: Suchkosten, Kontaktanbahnungs- und Kommunikationsaufwand, resultieren vor allem aus Schwierigkeiten bei der Identifizierung von Partnern im Bereitstellerland und der Initiierung eines Projektes. Auch von Kosten der Verhandlung, Entscheidung und Vertragsgestaltung wurde berichtet. Dies trifft besonders zu, wenn entweder eine oder beide Parteien über wenig Erfahrung auf dem Gebiet verfügen und/oder rechtliche Kapazitäten fehlen, aber auch, wenn sich die Vorstellung bezüglich einer gerechten Kompensation extrem unterscheiden, und wenn die Entscheidungskompetenz auf Bereitstellerseite nicht klar definiert. Anpassungskosten sind Transaktionskosten der Neuverhandlung und Anpassung der Austauschbedingungen während des Projektes. Dies ist besonders relevant in Fällen mit langer Nutzungszeit und hoher Unsicherheit in der Nutzung. Ein spezielles Problem von Neuverhandlungen tritt auf, wenn sich in der Zwischenzeit politische und/oder rechtliche Rahmenbedingungen geändert haben. Vor allem Forschungseinrichtungen berichteten von Schwierigkeiten hohe Transaktionskosten zu schultern und Verzögerungen in den Forschungsablauf zu integrieren.
Die Onlinebefragung hat gezeigt, dass aber auch für Unternehmen Transaktionskostenaspekte, wie die Anbahnungszeit, bei der Wahl einer Bezugsquelle eine Rolle spielen. Bei der Beschreibung ihrer selbst gewählten Referenzprojekte beurteilten die Unternehmen Transaktionskosten jedoch sehr unterschiedlich. Weniger als ein Drittel gab eine Anbahnungszeit für das jeweilige Projekt von unter sechs Monaten an, aber nur ein Drittel beschrieb die Verhandlungen als langwierig und schwierig. Dies war vor allem der Fall, wenn der Nutzer direkt mit Behörden in Verhandlungen eintreten mussten. Ungefähr ein Drittel der Unternehmensvertreter beurteilte die Transaktionskosten als wesentlichen Teil des Gesamtaufwandes für das Projekt, aber die Mehrheit bewertete das Aufwandsniveau als eher bis vollkommen akzeptabel im Vergleich zu dem Wert der genetischen Ressourcen und den zugehörigen Leistungen für das Unternehmen. Transaktionskosten sind keinesfalls immer ein wesentliches Problem.
Ein wichtiges Ergebnis ist, dass die Nutzerunternehmen zwar über völlig unterschiedliche direkte (Unternehmensgröße) und indirekte Kapazitäten (Erfahrungen mit komplexen Projekten, v.a. in Entwicklungs-/Schwellenländern) verfügen, unsere Hypothese, dass diese Kapazitäten mit dem Auftreten und der Beurteilung von Transaktionskosten korrelieren, aber nicht durch die Daten unterstützt wurde.
Als Strategie Transaktionskosten zu minimieren, stützt sich die Mehrheit der Nutzer auf bereits etablierte Beziehungen und die Zusammenarbeit mit lokalen Forschungspartnern. Intermediäre und die Auswahl von Bereitstellerländern nach guten institutionellen Rahmenbedingungen wurden seltener angegeben.
Für die Befragung identifizierten wir 14 Aspekte von institutionellen ABS-Systemen in Bereitstellerländern und baten die Unternehmen, diese der Relevanz nach zu beurteilen. Die folgenden Faktoren wurden von über 70% der Teilnehmer als wichtig bis sehr wichtig beurteilt:
	· Verlässliches Rechtssystem 
	· Kompetente Ansprechpartner sind definiert & erreichbar 

	· Klare Kompetenzen der Akteure in Zugangsverhandlungen
	· Informationen über das nationale ABS-System für genetische Ressourcen sind in Englisch verfügbar 

	· Juristische Kompetenzen der Beteiligten im Bereitstellerland
	· Wenn notwendig, erleichtert/unterstützt ein Repräsentant der zuständigen Behörde des Bereitstellerlandes Verhandlungen mit lokalen/indigenen Gruppen 


III   Ergebnisse Potenzial der Instrumente zur Problemlösung

Tabelle 1 fasst die Ergebnisse von Überlegungen zusammen, die hinsichtlich des Problemlösungspotenzials der beiden Instrumente angestellt wurden. Es ist offensichtlich, dass das Problemlösungspotenzial des vollständig standardisierten MLS höher ist bzw. mehr Phasen des Prozesses betrifft. Es verursacht jedoch Kosten auf anderen Ebenen. Zum einen politische Transaktionskosten, d.h. Aufwand für die Entwicklung und Implementierung des Systems und zum anderen erfordert ein stark und umfassend standardisiertes Instrument ein homogenes Zielobjekt, d.h. Ähnlichkeit der Fälle. Wenn dies nicht gewährleistet ist, führt die obligatorische Anwendung zu Unterbleiben von Vereinbarungen oder zu ineffizienten Vereinbarungen. 

Inwieweit dies bei ABS der Fall ist, wurde in den beiden Teilstudien (B) „Governance-Analyse“ und (C) „Entwicklung eines Ressourcenkategoriensystems“ untersucht.
Tabelle 1: Standardisierungsbasierte ABS-Instrumente 

	Problem
	Modell-klausel-instrument
	Standard. multilat. System

	Marktsichtung – begrenzte Rationalität

	· Informationen zu Angebot (Vorhandensein der Ressource)
	-
	+

	· Qualität des Angebots
	-
	+

	Anbahnung der Transaktion / Vertragsphase

	· Suche nach autorisierten Einheiten in Bereitstellerländern / Partner in Bereitstellerländern (BL) 
	-
	+

	· Informationssuche bezüglich des Rechtssystems in möglichen BL
	-
	+

	· Interne Koordinierung für den Nutzer
	+
	+

	Verhandlungen

	· Fehlen von Know-how ein Angebot zu machen (Nutzer) / Bewertung der Anfrage (Bereitsteller)
	+
	+

	· Verzögerung beim Bereitsteller aufgrund von Unklarheiten bei Entscheidungskompetenzen
	-
	+

	· Auseinandergehende Erwartungen bezüglich des Vorteilsausgleichs 
	+
	+

	· Beachtung anderer Gruppen?
	-
	+

	Vertragserstellung

	· Fehlen von rechtlichem Know-how
	+
	+

	· Erfahrungsmangel auf dem Gebiet des ABS
	+
	+

	Neuverhandlungen

	· Fehlen von rechtlichem Know-how

· Sich änderndes rechtliches Umfeld
	+

-
	+

+


Quelle: Autoren.
IV   Ergebnisse der Governance-Analyse

Die Governance-Analyse baut auf drei wesentlichen Pfeilern auf: 1. Der Analyse existierender Modellverträge und Guidelines für Transaktionen mit genetischen Ressourcen. 2. Explorativen Interviews und Gruppendiskussionen mit Nutzern (Unternehmen und Forschungseinrichtungen) und 3. einer standardisierten Onlinebefragung von Nutzerunternehmen.
Ergebnisse Analyse existierender Modellverträge und Guidelines
Mithilfe der Analyse von existierenden Modellverträge und Guidelines (Instrumenten) wurden relevante Vertragselemente identifiziert. Außerdem konnten wir studieren, wie Merkmale von Transaktionen mit Governanceelementen verknüpft wurden, z.B. für In-situ bzw. Ex-situ –Bezug von Ressourcen oder abhängig von der Tiefe der Zusammenarbeit zwischen Nutzer und Bereitsteller werden unterschiedliche Instrumente oder vertragliche Lösungen angeboten bzw. empfohlen.
Alle Instrumente enthalten Klauseln oder Vorschläge zum monetären Vorteilsausgleich. Häufig sind diese ergänzt durch Hinweise zu nicht-monetärem Vorteilsausgleich. Die Ausnahme bilden Modelle, die nur im akademischen Umfeld genutzt werden sollen. Die meisten Modelle enthalten außerdem Vorschläge oder Standards zur Vertragsdauer. Maßnahmen zur Streitbeilegung werden in wenigen Instrumenten festgehalten, wenn doch so wird die interne Streitbeilegungen sowie die Streitschlichtung mit Hilfe Dritter (Arbitration) empfohlen.

Einige Instrumente enthalten auch Anhaltspunkte wonach sich der monetäre Vorteilsausgleich richten solle: z.B. nach dem ökonomischen Wert der genetischen Ressource im Nutzungsprozess und der Nähe der genetischen Ressource am Produkt. Wie dies zu ermitteln ist, wird jedoch nicht erläutert. Vorschläge zur Vertragsdauer variieren und reichen von einem Standard von fünf Jahren einschließlich der Festlegung einer Erneuerung nach Nachverhandlungen, über zehn Jahre, bis zu Gültigkeit des sMTA im ITPGRFA.
Ergebnisse empirische Befragungen 
Die Ergebnisse dieses empirischen Arbeitsschrittes liefern detailliertere Information über die Praxis der Nutzer bei der Ressourcenbeschaffung, z.B. welche Bezugswege verwendet werden und über Einstellungen und Erfahrungen mit der Ausgestaltung relevanter Vertragselemente. Diese Informationen konnten später für die Gestaltung des Hypothesenrahmens und des Fragebogens für die Onlinebefragung verwendet werden. Einige Ergebnisse der explorativen Interviewes und Diskussionen sind aber auch für sich genommen relevant und werden deshalb hier zusammengefasst.

Als Dimensionen der Nutzungsabsicht wurde 1. in kommerziell versus nicht-kommerzielle Nutzung unterschieden und 2. die Methode oder der Prozess der Forschung und Entwicklung definiert. Für beide Dimensionen lassen sich nicht wie zunächst angenommen Sektoren bzw. Der öffentliche und der privatwirtschaftliche Bereich unmittelbar abgrenzen.
Für die Art des Vorteilsausgleichs sind die Art der Beziehung zwischen Nutzer und Bereitsteller und auch die Kapazitäten der Nutzereinheit relevant.
Die Exklusivität des Zugangs kann sowohl für private Unternehmen als auch für Forscher an öffentlichen Einrichtungen relevant sein. Exclusivität ist ein Werkzeug, zeitliche Vorteile in der Forschung, der Entwicklung und bei der Markteinführung zu generieren. Sie kann nach Zeitrahmen und Umfang unterschieden werden.

Bezüglich der Vertragsart und der Vertragsdauer sind neben den aus der Theorie abgeleiteten Unterscheidungscharakteristika von Fällen auch die politische Stabilität bzw. Instabilität im  Bereitstellerland und die Hierarchie der internen Entscheidungsfindung relevant.
Die Akzeptanz eines standardisierten Ansatzes ist bei Forschern hoch, da diese häufig über geringe rechtliche Kapazitäten verfügen. Jedes Instrument, das den Zugang erleichtert und Transaktionskosten reduziert erleichtert es den Forschern ihre Expertise effizienter zu nutzen. Ein ähnlicher Eindruck besteht auch für kleine und mittlere Pflanzenzuchtunternehmen. Wobei einige die Heterogenität der Projekte speziell für die Beschaffung von In-situ-Material aus Quellenländern betonten. Das Argument der Heterogenität war ebenfalls der zentrale Punkt in der Gruppe der pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen. Nutzer dieser Gruppe sahen kaum die Vorteile einer Standardisierung. Freiwillige Richtlinien für die Verhandlung und die Ausgestaltung von Verträgen wurden jedoch als möglicherweise nützlich eingestuft. 

Ergebnisse der standardisierten Onlinebefragung von Nutzerunternehmen zur Governance-Analyse
Ein Hauptergebnis der Forschung ist, dass Transaktionen genetischer Ressourcen zwischen Nutzerunternehmen und Einrichtungen in Quellenländern in vielerlei Hinsicht heterogen sind. Dies gilt für erklärende Variablen wie auch für die Wahl der Ausgestaltungslösung. Ein hochstandardisiertes Instrument auf der Vertragsebene ist deshalb nicht empfehlenswert.
Die Ergebnisse der kombinierten Bewertung der externen (potentiell erklärenden) Variablen mit Governancelementen unterstützen größtenteils die Hypothesen, die auf Grundlage der Governancetheorie und der explorativen Forschung entwickelt wurden. Tabelle 3 gibt einen Überblick über assoziierte erklärende Variablen und Governance-variablen. 

Tabelle 3: Zusammenfassung der Assoziierung von erklärenden Variablen mit Ausgestaltungselementen 

	
	Governancevariablen

	Erklärende Variablen
	Vertrags-art
	Vertrags-dauer
	Monetärer Vorteilsausgleich (VA) *
	Nicht-monetärer VA
	Konflikt-lösung *

	Strategische Faktoren des Kapazitätsaufbaus *
	
	X
	
	X
	X

	Bereitstellerbeteiligung *
	
	
	X
	X
	X

	Faktorspezifität
	
	
	X
	X
	X

	Primäre Unsicherheit der F&E mit genetische Ressourcen *
	X
	
	X
	
	X

	Häufigkeit der ökonomischen Interaktion
	X
	
	
	X
	X

	* Diese Variable setzt sich aus mehreren Items zusammen. Statistische Signifikanz der Assoziation trifft nicht unbedingt für jedes einzelne Item der Variable zu


Quelle: Autoren.

Aus den in Tabelle 3 zusammengefassten Ergebnissen können wir ableiten, welche erklärenden Variablen hinsichtlich der Wahl einer Modellklausel (eine Ausgestaltungsoption) für das entsprechende Vertragselement zur Hilfe genommen werden sollten. Beispielhaft soll hier das Vertragselement monetärer Vorteilsausgleich genannt werden. Die folgenden Charakteristika des ABS-Falles sollten betrachtet werden, um passende Klauseln auszuwählen: (1) strategische Faktoren des Kapazitätsaufbaus, (2) die Art der Beteiligung durch die Bereitstellereinheit, (3) ob die Nutzereinheit spezifische Investitionen für die Nutzung der im Laufe des Projektes transferierten genetischer Ressourcen macht und schließlich (4), die Häufigkeit der Interaktionen zwischen Nutzer- und Bereitstellereinheit. Auf gleiche Weise können die anderen Einträge in Tabelle 2 interpretiert werden.

Die Idee des sektoralen Ansatzes war, die Heterogenität der Nutzung in den Reihen der Nutzergruppen zu erfassen und damit die Entwicklung passender Modellen zu erleichtern. Ein Ergebnis des Projektes ist, dass die intrasektorale Homogenität bezüglich Transaktionscharakteristika und auch der Wahl von Governance-Formen nicht ausgeprägt ist. Wir leiten daraus ab, dass ein sektoraler Ansatz für die Entwicklung von Standards oder Modellen für Verträge, beziehungsweise Vertragselemente für ABS-Vereinbarungen nicht sehr sinnvoll ist.
Empfehlungen: 

Die Ergebnisse können verwendet werden, um ein freiwilliges, auf Standardisierung basierendes Modellklausel-Instrument zur Unterstützung bilateraler ABS-Vereinbarungen zu entwickeln. Zusammenstellungen von Modellklauseln mit zugehörigen Guidelines, die den Stakeholdern erleichtern passende Optionen auszuwählen, ist unserer Einschätzung nach die beste Lösung. Die Guidelines sollten so aufgebaut sein, dass sie Verbindungen zwischen einem Governanceelement und den als relevant identifizierten Transaktionscharakteristika (und anderen relevanten Charakteristika zur Unterschiedung von Fällen) reflektieren, z.B nach dem Vorbild eines Entscheidungsbaumes 

Die Umsetzung der Ergebnisse in ein tatsächliches Instrument sollte mit der Hilfe geschulter Juristen sowie Nutzer, die unterschiedliche Charakteristika der Nutzung und der Nachfrage repräsentieren, und auch Akteuren der Bereitstellerseite erfolgen. Experten sollten aufgrund ihrer Erfahrungen in bilateralen ABS-Vereinbarungen gewählt werden.
V   Ergebnisse zum Ressourcenkategoriensystem
Das erste Ergebnis dieses Teilprojektes ist die Identifizierung von Determinanten der Vorteilhaftigkeit von ABS aus Sicht der Nutzer und aus Sicht der Bereitsteller. Diese sind in Tabelle 3 aufgeführt. Bei der Zusammenstellung wurden die Schritte eines ABS-Falles nachempfunden.
Tabelle 3: Determinanten der Vorteilhaftigkeit von ABS aus Nutzer- und aus Bereitstellersicht 
	Nutzer 
	Bereitsteller

	Zugang zu GR
	Zugang zu GR

	Such-/Info.kosten bei Identifizierung von GR & Bereitstellern 
	Verfügungsrechte

	Such- und Informationskosten beim Zugang 
	Kosten der Bereitstellung & Information

	Kosten der Vertragsverhandlung
	Kosten der Vertragsverhandlung

	Planbarkeit / Sicherheit
	Vorteilsausgleich (VA)

	Exklusiver Zugang
	Ausschluss von Vorteilsausgleich

	Vorteilsausgleich
	Monetärer Vorteilsausgleich

	Verfügungsrechte
	Nicht-monetärer Vorteilsausgleich

	Monetärer Vorteilsausgleich
	Kosten der Überwachung & Durchsetzung


Quelle: Autoren.

Da die Annahme lautet, dass es von den Charakteristika der Ressourcen abhängt, wie die einzelnen Elemente bei einer Gesamtbeurteilung ins Gewicht fallen, wurde im nächsten Schritt das Ressourcenkategoriensystem entwickelt. Ressourcen wurden unterschieden anhand des Charakteristikums „gegenseitigen Abhängigkeit“ und der Relevanz für die „Ernährungssicherung“. Die Verbreitung einer pflanzengenetischen Ressource kann als ihr Angebot und ihr Beitrag zur Ernährungssicherung als ihre Nachfrage ausgelegt werden (siehe Tabelle 4). Die Kriterien wurden gewählt, weil in der Teilstudie der Fokus auf Pflanzengenetische Ressourcen gelegt wurde. Für andere Ressourcen bzw. Nutzungsbereiche mögen andere Kriterien wichtig(er) sein. 
Tabelle 4: Angebot und Nachfrage im Ressourcenkategoriensystem

	
	Kategorie
	Name
	Merkmale

	Angebot
	A1
	Begrenzt verbreitete PGRFA
	· Geringe bis keine Verbreitung

· In-situ-Vorkommen

	
	A2
	Regional verbreitete Kulturpflanzen
	· Regionaler Anbau

· Ex-situ in nationalen Genbanken

	
	A3
	Global verbreitete Kulturpflanzen
	· Weltweiter Anbau

· Weltweites Ex-situ-Vorkommen

	
	
	
	

	Nachfrage 
	N1
	Kulturpflanzen mit aktueller Bedeutung für Ernährung & Landwirtschaft
	· Beitrag zur Ernährungssicherung auf regionaler / weltweiter Ebene

· Niedriges Innovationspotential

	
	N2
	PGRFA mit potentieller Bedeutung für Ernährung und Landwirtschaft
	· Zukünftiger Beitrag zur Ernährungssicherung

· Hohes Innovationspotential


Quelle: Autoren.

Um zu überprüfen, ob das Ressourcenkategoriensystems empirisch unterstützt werden kann, wurden vier Länderrepräsentanten zu jeweils einer, besonders interessanten PGRFA befragt. Die Ressourcen sind den Kategorien anzusiedeln, die in Abb. 1 mit Kreisen unterlegt sind.
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Die Ergebnisse unterstützen, mit einer Ausnahme (hier handelt es sich um ein Land, welches nicht Mitglied des ITPGR ist) die Ausgangsannahmen, dass es von den Eigenschaften der Ressource abhängt, welches ABS-System aus Sicht des Bereitstellers vorteilhafter ist. Dem Ressourcenkategoriensystem zufolge sind aus Sicht des Providers am ehesten Ressourcen der Kategorie mit der höchsten Stufe der Verbreitung und einem niedrigen Innovationspotential (A3N1) „geeignet“ über ein MLS zu managen, welches entsprechend dem Instrument im ITPGRFA ausgestaltet ist. Für Ressourcen der Kategorien A3N2 und A2N1 wäre dies ebenfalls denkbar. Für alle anderen müssten wesentliche Anpassungen vorgenommen werden, die gleich noch diskutiert werden. Die Befragung offenbarte einige Schwachstellen in der Konstruktion des Ressourcenkategoriensystems, welche aber wegen der Kürze hier nicht weiter diskutiert werden sollen.
Folgende Hinweise oder Empfehlungen zur Anpassung des/eines MLS konnten erarbeitet werden:
Für die Übertragung des multilateralen, standardisierten ABS-Ansatzes auf genetische Ressourcen im Regelungsbereich der CBD muss die Heterogenität der Ressourcen und die der beteiligten Parteien berücksichtigt werden.

Der Ansatz des monetären Vorteilsausgleichs müsste stärker differenziert werden, z.B. durch einen geteilten Fond: Ein Teil operiert ähnlich dem MLS-Fond mit ähnlichen Zielen und Kriterien für die Auswahl der Projekte zur Mittelverwendung. Für den anderen Teil des Fonds sollte ein Ansatz angewendet werden, der die Verteilung stärker an die eingebrachten Ressourcen, d.h. den Beitrag des Bereitstellers knüpft. Die Verwendung dieser Gelder sollte der Bereitsteller frei wählen dürfen.

Ressourcenspezialisten sollten dabei unterstützen, Informationslücken bezüglich des Potenzials und der Verbreitung von genetischen Ressourcen aufzuheben. Viele PGRFA sind über internationale Agrarforschungszentren (o.ä.) zugänglich, so dass das Ursprungslandprinzip der CBD nicht greift. Hoher Vorteilsausgleich im Rahmen bilateraler ABS-Verträge ist deshalb realitätsfern und die Vorteile eines MLS müssten auch für Bereitsteller überwiegen. Ein Wissenstransfer hinsichtlich des „Angebots“ für die Ressourcen könnte die Konsensfindung hin zu einer multilateralen Lösung für solche Ressourcen unterstützen.
Die ABS-Komponente „Technologietransfer“ bewerteten alle Befragten als tendenziell wichtig und in der Befragung immer als Vorteil eines bilateralen ABS‑Arrangements, obwohl dies ebenfalls als ressourcenspezifischer Vorteilsausgleich des MLS im Treaty-Vertragstext angegeben wird. Als Begründung sind drei Faktoren möglich 1. unzureichende Kommunikation, 2. unzureichendes Angebot, 3. qualitativ nicht gleichwertig zu bilateralen Projekten.
Der Nutzen des MLS für die Ex-situ-Konservierung wurde von den meisten Befragten nicht gesehen. Dabei könnte die Einbringung einer Ressource in ein MLS die Inventarisierung und Konservierung in einer internationalen Genbank/sonstigen Sammlung fördern und Bereitstellerländer in Ihren Anstrengungen entlasten. Auch hier besteht scheinbar Kommunikations- oder Verbesserungsbedarf. Das gleiche gilt für Projekte mit zum In-Situ Biodiversitätserhalt und der nachhaltigen Nutzung.
Zusätzlich zu den Ressourcencharakteristika beeinflussen vermutlich Ländercharakteristika die Position der Bereitsteller. Ländercharakteristika beinhalten den „Entwicklungsstand der Landwirtschaft“, da er die zweckmäßige Nutzung verschiedener ABS-Komponenten und somit die Vorteilhaftigkeit des ABS-Systems beeinflusst. Gleiches gilt für den „Stand“ anderer Industrien, in denen genetische Ressourcen genutzt werden. Darüber hinaus dürfte zudem der Ausbau des nationalen ABS-Systems relevant sein. Ein Land, das bereits über ein System für die Regelung bilateraler ABS-Vereinbarungen verfügt, hat weniger Potential Transaktionskosten durch die Gewährung des Zugangs mittels eines multilateralen Systems zu erzielen.

Das in dieser Studie entwickelte Ressourcenkategorisierungssystem könnte Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Systems zur Bestimmung der Bereitstellerbeteiligung beziehungsweise des Wertes der Ressource und damit des Anspruchs auf Vorteilsausgleich sein. Hinsichtlich einer breiteren Anwendung des Ressourcenkategoriensystems, beispielsweise für andere, nicht-pflanzengenetische Ressourcen und/oder andere Nutzungsformen als die im MLS vereinbarten, müssten weitere relevante Aspekte für den Nutzen der ABS-Komponenten identifiziert und empirisch getestet werden. Der von uns entwickelte Fragebogen müsste gemäß der zusätzlichen Interessensaspekte ausgeweitet werden und die Befragung müsste mehr Bereitsteller involvieren.

























































































































































(Innovationspotenzial)





Wie die Pfeile in der nebenstehenden Abbildung andeuten, wird für Nutzer angenommen, dass je weniger verbreitet und je attraktiver sie für Forschung und Züchtung ist, desto eher sich ein potentieller Nutzer für eine multilaterale Lösung ausspricht. Für den Provider ist die Annahme genau umgekehrt.
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